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Fernsprechbuch für den Zugleitbetrieb

Zuglaufstelle   _____________________________

an der Zugleitstrecke von _______________________ nach ________________________

Begonnen  __________________  abgeschlossen  __________________

Inhalt: 32 Seiten

Anleitung

1.  Die Einträge sind vor der Abgabe bzw. sofort nach dem Empfang der Meldung vorzunehmen.
2.  Liegt das Fernsprechbuch auf dem Triebfahrzeug aus, so ist das Datum quer über den

Spaltenbau einzutragen. In Spalte 1 ist dann die Zuglaufstelle einzutragen, auf der die
Meldung gegeben wird.

3.  In Spalte 2 ist einzutragen, für welchen Zug die Meldung gegeben wird. Bei Meldungen für
Rangierfahrten ist einzutragen „Rf“.                                                                                                       * 

4.  Die Wortlaute der Meldungen sind auf der Rückseite des Fernsprechbuches abgedruckt.
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(Rückseite)

Wortlaut der Meldungen im Zugleitbetrieb

Fahrerlaubnis
„Darf Zug (Nummer)  bis  (Name der Zuglaufstelle/Zugmeldestelle)  fahren“?

„Zug (Nummer) darf bis (Name der Zuglaufstelle/Zugmeldestelle) fahren".
Beziehungsweise  „Nein warten“.

Ankunftmeldung
„Zug (Nummer) in (Name der Zuglaufstelle/Zugmeldestelle)".

Verlassensmeldung
„Zug (Nummer) hat (Name der Zuglaufstelle) verlassen".

Fahrwegsicherungsmeldung
„Fahrweg für Zug (Nummer) nach Gleis (Nummer) gesichert".

Abstellmeldung
„Zug (Nummer)/Rangierfahrt in (Name der Zuglaufstelle) in Gleis (Nummer) abgestellt".                                  *

Rangiererlaubnis
„Rangieren in (Name der Zuglaufstelle) erlaubt“.

�


